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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 7504/J der 

Abgeordneten Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Finanzierung der 

Tierärztekammer 2020 wie folgt: 

Frage 1: 

 Wie hoch war 2020 der Gesamtertrag der Tierärztekammer? 

a. davon die Kammerumlagen?  

Der Gesamtertrag war 2020 € 3.336.271,87 hoch, davon betrugen die Kammerumlagen 

€ 2.071.956,91. 

Frage 2: 

 Wie hoch war 2020 der Gesamtaufwand? 

Der Gesamtaufwand betrug 2020 € 3.049.503,98. 
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a. davon der Aufwand für die Funktionärsgebühren und Funktionäre?  

Der Aufwand für die Funktionärsgebühren und Funktionäre beträgt davon € 505.791,69. 

b. davon der Personalaufwand?  

Der Personalaufwand betrug davon € 1.042.138,41. 

i. davon der Aufwand für die Altersvorsorge?  

Der Aufwand für Altersvorsorge betrug davon € 29.470,42. 

ii. davon der Aufwand für die Abfertigungen?  

Der Aufwand für die Abfertigungen betrug davon € 20.133,45. 

c. davon der restliche Aufwand?  

Der restliche Aufwand betrug davon € 1.367.970,97. 

i. davon der Aufwand für Verwaltung?  

Der Aufwand für Verwaltung betrug davon € 971.368,45. 

ii. davon der Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit? 

Der Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit betrug davon € 27.860,99. 

Frage 3: 

 Wie hoch war 2020 das Betriebsergebnis?  

Das Betriebsergebnis war 2020 € 286.767,89 hoch. 
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Frage 4: 

 Wie hoch war 2020 das Finanzergebnis? 

Das Finanzergebnis war 2020 € 15,48 hoch. 

Frage 5: 

 Wie hoch war 2020 der Jahresüberschuss? 

Der Jahresüberschuss war 2020 € 13.210,01 hoch. 

Frage 6: 

 Wie hoch war 2020 die Bilanzsumme? 

Die Bilanzsumme war 2020 € 2.989.099,00 hoch. 

a. davon das Anlagevermögen? 

Das Anlagevermögen betrug davon € 196.989,83. 

i. davon die Sachanlagen? 

Die Sachanlagen betrugen davon € 74.127,90. 

ii. davon die Finanzanlagen? 

Die Finanzanlagen betrugen davon € 56.813,44. 

1. davon das Wertpapiervermögen? 

Das Wertpapiervermögen betrug davon € 21.813,44. 
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b. davon das Umlaufvermögen? 

Das Umlaufvermögen betrug davon € 2.783.035,88. 

i. davon die Geldmittel/Bankeinlagen? 

Die Bankmittel betrugen davon € 1.912.744,82. 

c. davon das Eigenkapital? 

Das Eigenkapital betrug davon € 1.871.843,73. 

d. davon die Rückstellungen? 

Die Rückstellungen betrugen davon € 591.019,77. 

i. davon die Pensionsrückstellungen? 

Die Pensionsrückstellungen betrugen davon € 231.276,00. 

1. Zugänge?  

€ 16.357,00 

2. Abgänge? 

€  0,00 

ii. davon die Abfertigungsrückstellungen? 

Die Abfertigungsrückstellungen betrugen davon € 86.414,27 

1. Zugänge?  

€ 7.840,67 

2. Abgänge? 

€ 20.232,10 
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Frage 7: 

 Wie hoch war 2020 der Mitarbeiterstand? 

2020 war der Mitarbeiterstand bei 21 (nach Köpfen). 

Frage 8: 

 Wie viele Bezügebezieher_innen erhielten 2020 insgesamt Ruhe- bzw. 

Versorgungsbezüge und wie hoch waren die durchschnittlichen Ruhe- bzw. 

Versorgungsbezüge? 

a. Wie viele der Bezügebezieher_innen erhielten 2020 Ruhe- bzw. 

Versorgungsbezüge unter 70% (€ 3.760) der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage 

2020? 

b. Wie viele der Bezügebezieher_innen erhielten 2020 Ruhe- bzw. 

Versorgungsbezüge zwischen 70% (€ 3.760) und 140% (€ 7.520) der ASVG-

Höchstbeitragsgrundlage 2020? 

c. Wie viele der Bezügebezieher_innen erhielten 2020 Ruhe- bzw. 

Versorgungsbezüge über 140% (€ 7.520) der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage 

2020? 

d. Wie hoch war der durchschnittliche Ruhe- bzw. Versorgungsbezug? 

Der Aufwand besteht lediglich hinsichtlich einer Pensionszusage für eine einzige Person, der 

seinerzeit eine entsprechende zusätzliche Altersvorsorge zugesichert wurde. Weitere Ruhe- 

und Versorgungsbezüge sind nicht mehr vorgesehen und werden daher auch nicht anfallen. 

Daher kann aus Gründen des Datenschutzes nicht Stellung genommen bzw. keine konkrete 

Nennung von Beträgen erfolgen, da sonst Rückschlüsse auf die konkrete Situation der 

betroffenen Person möglich wären. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Wolfgang Mückstein 
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